
 BETRIEBSAWEISUNG 

ANWENDUNGSBEREICH

 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE 

INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG 

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG 

Betrieb: 

Arbeitsbereich 

 

Datum: 

Nummer: 

 

Kreissäge 

- Gefahr durch Nachlauf der Maschine 

- Gefahr durch wegfliegende Teile 

- Gehörschäden durch Lärm 

- Verletzungsgefahr der Gliedmaßen durch Sägeblatt 

- Gefahren 

-  

- Werkstück ordentlich Ausrichten und vor verrutschen sichern 

- Notwendige Hilfsmittel (Schraubstock, Klemmen) müssen vorhanden sein 

- Während des Betriebs nicht in die Gefahrenstelle greifen 

- Abfälle und Reststücke entsorgen 

- Beim Reinigen der Maschine Schutzhandschuhe tragen und vom Strom trennen 

- Alle Bedienelemente sind gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern 

- Enganliegende Kleidung, Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille, Gehörschutz und ggf. 

Atemschutz tragen 

- Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen oder außer Betrieb gesetzt werden 

- Sicherheitsregeln der GUV sind einzuhalten 

- Im Störungsfall Arbeit einstellen, Gerät außer Betrieb setzen und Geräteverantwortlichen 

benachrichtigen 

 

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort: 

Ersthelfer: 

Unfalltelefon: 

- Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. 

- Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen 

 

Gesundheitliche Folgen: Verletzungen 

Arbeitsrechtliche Folgen: Disziplinarmaßnahmen 

 
- Datum, Unterschrift : _________________________________ 

 


